
1. Beilage im Jahre 1954 zu den stenographischen Sitzungsberichten
des XVII. Vorarlberger Landtages

• Regierungsvorlage Beilage 1

Gesetz
über die Einhebung von Verwaltungsabgaben in Angelegenheiten der Landes- und 

Gemeindeverwaltung (Verwaltungs abgabengesetz 1954).

Der Vorarlberger Landtag hat beschlossen: nicht, wenn sie in Vollziehung Üer Gesetze
tätig werden oder als Träger von Privatreeh- 

§ l  ten ohne Gewinnabsicht handeln.
. Die Parteien haben für die Verleihung von 

Berechtigungen oder sonstige wesentlich in^ 
ihrem Privatinteresse liegende Amtshandlun
gen der Behörden (§ 78 AVG  1950) in den An
gelegenheiten der Landes- und Gemeindever
waltung —  abgesehen von den durch Gesetz 
besonders geregelten. Fällen —  Verwaltungs- 
abgaben nach Maßgabe d'er folgenden Be
stimmungen zu entrichten.

§ 2
* Das Ausmaß der gemäß § 1 zu entrichtenden 

Verwaltungsalbgaben und .die Art ihrer Ein- 
v. hehung werden durch Verordnung der Lan

desregierung geregelt. Das Ausmaß der Vei- 
waltungsabgaben ist hiebeb mit festen An
sätzen, die nach sachlichen Merkmalen 
abgestuft sein können, festzusetzen oder durch 

’ Rahmensätze abzugrenzen. 'Es darf im einzel
nen Falle 2000 S nicht übersteigen. Für das 
Ausmaß der Verwaltungsabgaben-im Bereiche 
des Zollausschlüßgebietes der Gemeinde M it
telberg ist durch Verordnung der Landes- 
regierung unter Berücksichtigung der .jewei
ligen Wäbrungs- und Wirtschaftsverhältnisse 
ein entsprechender -Umrechnungs-Schlüssel 
festzulegen.

§ 3
' (1) Bund, Länder und Gemeinden (Gemein

deverbände) unterliegen, der Abgabenpflicht

(2) Die- -Landesregierung kann im Verord
nungswege gesetzlich anerkannten Religions- 
geSeilschaften sowie Körperschaften, Perso
nenvereinigungen und Vermögensmassen, die 
nach der Satzung oder Stiftung und nach ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen oder mild
tätigen Zwecken dienen, Befreiung von ein
zelnen Verwaltungsabgabeiv einräumen.

" v  -r'- ' ... " •
§ 4 . 7

In welchen weiteren Fällen Verwaltungs
abgaben nicht oder nicht in vollem Ausmaß- 

.einzuheben isi-nd, in welchem Zeitpunkt die 
Pflicht zu ihrer Entrichtung eintritt, wann 
allenfalls dm voraus -entrichtete Verwaltungs-. 
abgaben zurückzuerstatten sind, durch welche 
Behörde und in welcher Form die Vorschrei
bung zu erfolgen jh-at und welcher v Gebiets-' 
körperschaft sie züfließeü, [ist in den §§ 78 
und 79 AVG 1950 und im I. Abschnitt der
Bundes-Verwaltungsabgabenverordnüng 195Ö, 
BGBL Nr. 195, geregelt. - •

; - : § '5 ' ■ ;

Das Landes.-Verwaltungsabgaben - Gesetz, 
.LGBL Nr. 49/1925, in der Fassung der Novelle 

' LGBl. Nr. 45/1926, tritt außer Kraft.

B e r i c h t  :

f

Nach § 78 des Allgemeinen Verwaltung-s- 
verfahrensgesetzes können den Parteien für 
die Verleihung von Berechtigungen oder son
stige wesentlich in ihrem Privatinteresse 
liegende Amtshandlung en . Verwaltungsab
gaben1 auferlegt werden: Das Ausmaß ( der 
Verwaltungsabgaben in den Angelegenheiten 
der Landes- und Gemeindeverwaltung ist lan- 
.desgesetzlich zu regeln. Die Befreiung von 
solchen Verwaltungsabgaben wird ebenfalls 
landesgesetzlich geregelt, soweit sie nicht be
reits •bundesgesetzlich (Bedürftigkeit usw.)

durch Staatsverträge (z. B. ausländische Kul
turinstitute) festgesetzt ist. (Die Art der Vor
schreibung, die Fälligkeit undjRückefstattun- 
gen .isind ebenfalls durch Bundesvorschriften 
geregelt.) '

Auf Grund dieser Bestimmungen erging 
das Landesverwaltungsabgabengesetz, • LGBl. 
Nr. 49/1925, und -die Novelle, LGBl. Nr. 
45/1926, wonach als iHöchstgrenze 500 S fest--, 
gesetzt wurden. Die einzelnen Abgabensätze 
wurden durch die Verordnung LGBl. Nr. 
13/1948, in der Fassung LGBl. Nr. - 8/1949
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(Land) und ILGB1. Nr. 14/1948, in der Fassung 
LG'Bl. Nr. 9/1949 • (Gemeinden) festgesetzt. 
Diese Sätze entsprechen dim Hinblick auf die 
seit diesem Zeitpunkt eingetretenen Teuerun
gen keineswegs-mehr den Erfordernissen. Hie
bei ist in Betracht zu ziehen, daß die Verwal- 
tungsabgaiben eine nicht unerhebliche Ein
nahme des Landes Ibzw. der Gemeinden dar- 
stellen.

Die Erhöhung der Verwaltungsabgaben
sätze erfordert .zunächstNeine Erhöhung des 
■Höchstsatzes des Gesetzes. Hiefür wird eine 
Grenze von S 2000.—  vorge schlagen, wobei 
zu bedenken ist, daß damit behördliche Akte 
erfaßt werden, die für die betreffende -Partei 
von-.außerordentlicher wirtschaftlicher Bedeu
tung""sind wie-iz.iB. Bauten größten Stils, Ein
bürgerung, erstmalige 'Lichtspielbewiiligun- 
■gen, sonstige- Vergnügungsunterriebmungsibe- 
willigungen .usw.

Seit der Erlassung des Gesetzes *1925 bzw. • 
1926 hat der Verfassungsgerichtshof in seiner 
Rechtsprechung die Verfüssungsbestimmun- 
gen ..über die Verordnungsgewalt der Behör
den besonders, streng ausgelegt und solche 
Ermächtigungen nur mehr dann als wirksam 
anerkannt, wennjder Inhalt der Verordnung 

/bereits im Gesetz im wesentlichen umgrenzt 
wird. Diesem 'Grundsatz entspricht nun das- 
b es t ehend e . Lande s v e r wal tungsab gab eng e s et z 
insofern nicht, lals es über Befreiungen nichts 
.aussagt, wobei-solche jedoch im Verordnungs-. 
wege bisher ausdrücklich ausgesprochen -wür
den (z. 'B. Vorarlberger gemeinnützige Woh
nungsbau- und Siedlungsgesellschaft). Es ist 
daher notwendig, auch hier sichere Grund
lagen zu schaffen.

Auf Grund dieser Sachlage erscheint, es 
am Zweckmäßigsten, das- an sich nicht um
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fangreiche Gesetz neu zu fassen und das alte 
aufzuheben.

Im einzelnen w ild noch bemerkt:

Zu § 3, Abs. 1: Der Bund befreit von der 
Entrichtung von Bundesverwaltupgsabgaben 
die Gebietskörpersohaften „im Rahmen ihres 
öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises".' Diese 
Formulierung hat zu zahlreichen Mißdeutun
gen Anlaß gegeben. Der Ausdrucksweise der 
Bundesverfassung entspricht die Gegenüber
stellung von „Vollziehung v o n 1 Gesetzen" 
(„HoheitsVerwaltung") und ,,Träger von Pri- 
vatrechten" („N-ichthoheits Verwaltung"). Bei 
der Hoheitsverwaltung kommt eine „Partei
stellung" im Sinne des AVG fa s t ' nicht in 
Frage. Es kann, sich im wesentlichen also nur 
um die Befreiung, derjenigen Tätigkeit als 
Träger von Privatrechten handeln, die nicht 
in Gewinnabsicht -erfolgt (z. B. Schulen, Kran
kenhäuser, Museen etc.).

Zu’ § 3, Abs. 2: H ier wird fair gewisse Kör
perschaften. eine ausdrückliche Befreiungs
möglichkeit vorgesehen. . Zoinäcbst -sind die 
gesetzlich anerkannten iReligionsgemeinschaf- 
ten genannt, -von denen wohl allgemein 
angenommen werden kann, daß sie nur dem 
Gemeinwohl dienen. Weiter ist Befreiung ge
meinnütziger Körper vorgesehen, wobei die 
Definition dem -Steuerrecht entnommen ist. 
Eine generelle Befreiung dürfte nicht erforder
lich sein, da in der Regel nur gewisse Abga- 
ibensätze in Frage kommen. Sonstige Befreiun
gen können nur durch Spezialgesetz festgelegt 
werden. -.. ’ -

Zu § 4: Diese Bestimmung hat nur dekla
rativen Charakter, soll jedoch den Vollzie
hungsorganen die Handhabung des Verwal- 
tungsabgabenrechtes .erleichtern.


